
ringsten Stimmenzahl gleich behandelt wie denjenigen mit der höchsten.
Denn diese Praxis bedeutet letztlich, dass bei den stellvertretenden Ab-
geordneten nicht der Wähler, sondern die Wählergruppe die Person be-
stimmt.101
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101 Batliner, Zur heutigen Lage, S. 66.


